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Gern wüßte man, wer der Verfasser des Liber de unitate gewesen ist. 
Könnte man diese Streitschrift einem der Männer zuweisen, die im politi­
schen, kirchlichen oder geistigen Leben jener Zeit eine uns bekannte Rolle 
gespielt haben, so gewönne diese Persönlichkeit natürlich erheblich an 
Kontur, und es fiele andererseits mehr Licht auf eine wichtige Quelle für 
politische und geistige Vorgänge eines Jahrhunderts bedeutsamer Ent­
wicklungen. Alle Bemühungen, den Verfasser zu ermitteln, blieben bisher 
erfolglos. Man wird sich vorläufig mit der Feststellung begnügen müssen, 
daß der Liber de unitate ecclesiae conservanda — ein Titel übrigens, den 
der Entdecker und erste Herausgeber der Schrift, Ulrich von Hutten, 
gegeben hat — mit großer Wahrscheinlichkeit von einem Hersfelder 
Mönch stammt und ganz oder doch überwiegend in diesem Kloster ge­
schrieben worden ist4). Auch über die Entstehungszeit ist oft gehandelt 
worden; überwiegend wird die Zeit zwischen 1090 und 1093 angenom­
men, häufig eine weitere Eingrenzung auf die Jahre 1092/93 vorge­
nommen5). Auf die verschiedenen Argumente brauche ich hier nicht 
einzugehen.
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Es ist nicht sehr wahrscheinlich, daß der Liber de unitate eine breite 
„publizistische“ Wirkung gehabt hat. Vermutlich hat niemals mehr als 
eine Handschrift existiert — die überdies leider heute verloren scheint —, 


